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Dass der risikoorientierte Ansatz der Abschlussprü-
fung mehr und mehr in den Unternehmungen Einzug
hält, ist unbestritten. Davon zeugen auch die verschie-
denen Artikel in diesem Heft. Der Autor möchte nun
die Frage beleuchten, wem dies letztlich Nutzen bringt.
Handelt es sich nur um einen Eigennutzen für den
Prüfer, damit dieser seine Arbeit besser, effizienter und
mit einem reduzierten Prüfrisiko abwickeln kann?
Inwiefern kann auch der Kunde daraus Nutzen
ziehen? Welchen Stellenwert hat das Risikomanage-
ment in den Unternehmen? Welches ist dabei die Rolle
des Verwaltungsrates? Last but not least gibt der Autor
einige praktische Hinweise in Bezug auf das Risiko-
management.

Dominik Spiess

Wer profitiert vom
risikoorientierten Prüfungsansatz?

Konkrete Vorschläge zu einer verbesserten Risikokontrolle

1. Risikodefinition

Das Geschäftsrisiko ist «die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Ereignis die
Fähigkeit einer Organisation, die Ge-
schäftsziele und Strategien erfolgreich
zu erreichen, negativ beeinflusst» [1].
Mit Ausnahme von sog. Non Profit Or-
ganization (NPO) ist die Gewinnerzie-
lung in den meisten Unternehmungen
eines der wichtigsten Unternehmens-
ziele. Das Unternehmensrisiko steht
deshalb in engem Zusammenhang mit
der Variabilität des Unternehmensge-
winns. 

Festzuhalten ist zunächst, dass der
Gewinn nicht nur eine erstrebenswerte
Grösse darstellt, sondern auch von
mikro- sowie makroökonomischer Be-
deutung ist. Auf Stufe der Unterneh-
mung ist er notwendig, um Aktienkapi-
tal oder «Risikokapital» aufzubringen,

die Firma am Start sowie bei der (risi-
kobehafteten) Expansion zu finanzie-
ren, das Kapital und den Wert des Un-
ternehmens aufrecht zu erhalten und
über die Dividende zu verzinsen. Die
Erwirtschaftung von freiem Cash Flow
erlaubt es, weitere Investitionen vorzu-
nehmen, Verschuldungen zurückzu-
führen, Mitarbeitern Boni zu verteilen,
Lohnerhöhungen vorzunehmen, etc.

Von Seiten der Finanzanalysten wird
der Wert einer Unternehmung in hohem
Mass von deren Kapazität, freien be-
trieblichen Cash Flow und Gewinn zu
erarbeiten, abgeleitet. Dieses Kriterium
wurde in letzter Zeit etwas in den
Hintergrund gedrängt, indem zahlreiche
Start-up-Unternehmungen aufgrund an-
derer Elemente wie der Innovations-
kraft, des durchschnittlichen Alters der
Mitarbeiter, deren Ausbildung, des Um-
satzes oder sogar der sog. «Burn-Rate»,

also des Gegenteils des Gewinns, beur-
teilt werden. Sogar bei diesen Überle-
gungen ist die Gewinn-Betrachtung
letztlich die relevante, denn die vorge-
nannten Faktoren sollen wiederum,
langfristig betrachtet, die Fähigkeit des
Unternehmens, Gewinn zu erzielen,
widerspiegeln. 

Das inhärente Risiko einer Unter-
nehmung entspricht im Gesamten der
Wahrscheinlichkeit, dass sich die Un-
ternehmensergebnisse auf unvorher-
gesehene Art und Weise entwickeln.
Diese Entwicklung kann sowohl nega-
tiv wie auch positiv ausfallen. Wenn die
Ergebnisse einer Unternehmung plötz-
lich um –50% oder um +100% vari-
ieren, dann wird die Unternehmung
mit einem erhöhten Risiko assoziiert,
es sei denn, diese Entwicklung sei vor-
hersehbar gewesen. Dieses Phänomen
kann immer wieder bei den Banken be-
obachtet werden. Banken weisen der-
weilen stark schwankende Resultate
aus. Oft liegt die Ursache bei den Han-
delsergebnissen. Die Handelsgeschäfte
bei den Banken (Devisen, Wertschrif-
ten, derivative Finanzinstrumente, Roh-
stoffe, etc.) sind den zum Teil wesentli-
chen Kursschwankungen der entspre-
chenden Märkte unterworfen. Oft
beeinflusst auch die Bildung von Wert-
berichtigungen auf den durch die Bank
eingegangenen Kreditrisiken die Er-
gebnisse auf unvorhergesehene Art und
Weise. Jüngstes Beispiel ist hier die
Genfer Kantonalbank. Die Markt- und
die Kreditrisiken werden aber bei-
spielsweise durch die UBS «bewusst
und aktiv, als integraler Bestandteil der
Dienstleistungen, eingegangen» [2].  

Die meisten Unternehmungen, seien
es börsenkotierte oder auch KMU, ver-
suchen, diese Unberechenbarkeit zu
reduzieren und das Bild eines sich ste-
tig verbessernden Unternehmens zu



vermitteln. Die Entwicklung der Er-
gebnisse soll möglichst gleichmässig
sein oder zumindest eine gewisse kon-
stante Regel befolgen. Auch das Rech-
nungswesen und die Rechnungsle-
gungsgrundsätze spielen dabei eine we-
sentliche Rolle. Dies berücksichtigt
auch der Prüfer in seiner Prüfungsstra-
tegie [3].

Die Bemühungen, sich als Unterneh-
mung mit vermindertem Risiko zu prä-
sentieren, rühren daher, dass ein er-
höhtes Risiko mit erhöhten Kosten
verbunden ist, so zum Beispiel beim
Kreditrating der Banken. Noch wichti-
ger ist aber, dass in der Regel die Sta-
keholders (Aktionäre, Gläubiger, Mit-
arbeiter, Staat, Ortsansässige) ein hohes
Interesse an einem sicheren Unterneh-
men haben. Oft ist dies sogar Voraus-
setzung, um eine Geschäftsbeziehung
überhaupt einzugehen. Diese Ausgangs-
lage sollte eigentlich fast zwangsläufig
zur Einführung eines umfassenden Ri-
sikomanagements Anlass geben. Dem
ist aber in der Praxis oft nicht so. 

2. Entwicklung und Stellen-
wert der Risiken 

Bei den Geschäftsrisiken möchten wir
zwei Kategorien unterscheiden: Erstens
die direkten Geschäftsrisiken, welche
bewusst in Kauf genommen werden
und mit welchen die Unternehmung ihr
Geld verdient. Das sind diejenigen Ri-
siken, die auch regelmässig eine Chan-
ce beinhalten: zum Beispiel geht eine
Bank ganz bewusst Kreditrisiken ein,
um dadurch mit einer Zinsspanne einen
Gewinn zu erwirtschaften. Zweitens die
indirekten Geschäftsrisiken. Es handelt
sich hier um diejenigen, welche in zwei-
ter Linie auf die Unternehmung Ein-
fluss nehmen und nicht im direkten
Verhältnis zum Kerngeschäft stehen
(z.B. Marketing, Umwelt, Personalwe-
sen, Öffentlichkeitsarbeit) [4]. Wesent-
lich bei dieser Unterscheidung ist, dass
die letzteren in der Regel schlechter
wahrgenommen und somit schlechter
kontrolliert werden.

Dass sich die Risiken stets verändern
und neue Risiken stetig entstehen, ist
offensichtlich. Relativ neu ist aber der
Rhythmus der Veränderungen und da-

durch das Chancen/Gefahren-Poten-
tial. Die Globalisierung der Geschäfts-
welt, die auch mit der Entwicklung des
Internets verbunden ist, bedeutet heute
beispielsweise, dass im Tertiärsektor in-
nert weniger Monate ein neuer Mit-
bewerber ins Spiel kommen kann, der
unter Umständen aus einer Distanz von
Tausenden von Kilometern operiert.
Dieser Umstand führt dazu, dass sich
den «offenen» Unternehmungen, näm-
lich denjenigen, die die neuen Möglich-
keiten des Internets nutzen, ungeahnte
Geschäftsmöglichkeiten bieten. Für
deren Mitbewerber entsteht eine glei-
chermassen intensive Gefährdung der
Absatzmärkte. 

Diese Beschleunigung des Geschäfts-
lebens hat heute auch beispielsweise
zur Folge, dass ein Linien-Manager
eines Konzerns durchaus 100–200 E-
Mail-Messages pro Tag zu bewältigen
hat. Die Chance besteht darin, dass die-
ser Manager schneller und umfassen-
der wirken kann. Ein unter Umständen
neues Risiko besteht darin, dass dieser
Manager aufgrund der Fülle der Mel-
dungen, die er erhält, das Wesentliche
nicht mehr erkennt. Dieses Beispiel
soll auch aufzeigen, dass eine solche Si-
tuation beispielsweise vor drei Jahren
noch nicht bestand.

Spezifischere und «neuere» Risiken,
die heute einen starken Einfluss auf ein
Unternehmen haben können, sind

– Neue Gesetze, z.B. zur Produktehaft-
pflicht;

– Einfluss der Politik, die Gesetze fak-
tisch ausser Kraft setzt (vgl. nach-
richtenlose Vermögen);

– technologische Entwicklungen, Re-
duktion des Lebenszyklus der eige-
nen Produkte;

– neue Geschäftspraktiken, wie die
Anwendung von erfolgsabhängigen
Honoraren oder die vermehrte An-
strengung von Verantwortlichkeits-
klagen;

– Umweltrisiken;
– Rufrisiken, z.B. durch Diffamierung

oder durch eine schlecht bewältigte
Krise; 

– Risiken im Personalwesen, z.B. ne-
gative Reaktionen bei einer Kündi-
gung oder umgekehrt eine zu lockere
Einstellung bei betrugsähnlichen Vor-
fällen.

Indem eine Unternehmung nicht nur
den direkten Risiken ausgesetzt ist,
sondern auch durch indirekte Risiken
beeinflusst wird, ohne dies eigentlich
zu beabsichtigen, und weil sich diese
Risiken schnell verändern können, ent-
steht ein Überraschungseffekt, dem
nur mit einer umfassenden Risikostra-
tegie begegnet werden kann. Das be-
deutet, dass das Thema «Risiko» inte-
gral angegangen werden muss und die
wesentlichen Risiken abgedeckt wer-
den sollen.

3. Stand des Risiko-
managements in den

Unternehmungen

Trotz dieser eigentlich lapidaren Er-
kenntnis und der umfassenden Litera-
tur ist das Risikomanagement in den
meisten Unternehmen nicht integral
gelöst. Dies ist nicht nur der Kenntnis-
stand des Autors aufgrund seiner
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-
tätigkeit, sondern auch eine breitere
Erkenntnis [5]. Diese Aussage trifft
meistens dann nicht zu, wenn es sich
um einen Konzern oder um eine Bank
mit einer Internen Revision handelt.
Umgekehrt ausgedrückt ist fast immer
dort eine umfassende Risikopolitik vor-
zufinden, wo die Unternehmung über
eine Interne Revision verfügt. Diese
führt den Risikoprozess des öftern
auch bei der Unternehmung ein.

Die direkten Geschäftsrisiken, näm-
lich diejenigen, die eine Unternehmung
willentlich und bewusst eingeht, sind in
den profitablen Firmen meist gut kon-
trolliert. Zu den internen Kontrollen,
welche diese überwachen, zählt auch
die Interne Revision, die diesen Prozess
unterstützt, wie bei den Banken, Ef-
fektenhändlern und Konzernen. Bei
den Finanzinstituten ist der Risikopro-
zess auch insofern stärker organisiert,
als er auf einer rechtlichen Basis sowie
im Falle des Handels und beim Einsatz
von Derivaten auf einer Richtlinie
der Schweizerischen Bankiervereini-
gung basiert [6].

Indirekte Risiken werden in der Re-
gel schwach wahrgenommen, schlecht
kontrolliert.  Bei überraschendem Auf-
treten erfolgt oft eine der Situation
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schlecht angepasste Reaktion, weil man
eben nicht darauf vorbereitet war.

Aus diesem Grund ist das Krisen-
management mit dem Risikomanage-
ment eng verbunden. Eine Krise tritt
insbesondere dann ein, wenn sich das
Risiko auf negative Weise realisiert, die
Unternehmung schlecht darauf vorbe-
reitet war und sie sich nicht oder nur
teilweise darum kümmert. Das Krisen-
Management sollte bei jeder grösseren
Unternehmung institutionalisiert sein,
was bei einigen Konzernen auch der Fall
ist. Besonders ist dabei darauf zu ach-
ten, dass die Unternehmung und das
operative Business durch die Krise nicht
lahmgelegt werden. Bei KMU könnten
schon einige wenige Checklisten einen
wesentlichen Beitrag zum Krisenma-
nagement leisten. Griffige Public-Rela-

tions-Regeln bei einer Krisensituation
sind des weiteren unabdinglich.

Es soll nicht für jedes nur erkennbare
indirekte Risiko ein Überwachungs-
mechanismus aufgebaut werden; das
wäre zu kostspielig. Innerhalb der glo-
balen Risikopolitik sollen aber Grund-
sätze bestehen, die auch indirekte Risi-
ken ausserhalb des Kerngeschäfts der
Unternehmung einschliessen. 

4. Rolle des Verwaltungsrates
Der Begriff «Risikomanagement» ist
im Schweizerischen Obligationenrecht
nicht vorzufinden. Auch ist er im Sach-
wortverzeichnis der Schweizer Obli-
gationenrechtsspezialisten Böckli [7]
sowie Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel

[8] nicht enthalten. Es gibt gegenwärtig
in der Schweiz keine expliziten Vor-
schriften zu diesem Thema. Im Ver-
ständnis des Autors fällt die Verant-
wortung für das Risikomanagement
letzten Endes in die Oberleitungsfunk-
tion des Verwaltungsrates gemäss Arti-
kel 716a OR. Dass dadurch im umge-
kehrten Sinne eine Verantwortung zur
Einführung eines Risiko-Systems be-
stehen könnte, ist jedoch nicht herzu-
leiten. Allerdings ist es gemäss Böckli
[9] «möglich, die Erkenntnisse der in-
ternationalen Corporate Governance-
Debatte ins Schweizer Recht bruchlos
einzuordnen». Böckli vertritt auch die
Ansicht, dass das Risikomanagement
als einer der Kernbegriffe der Corporate
Governance-Debatte angesehen wer-
den kann. Diese Aussagen unterstützen
die These, dass das Risikomanagement
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sinngemäss zur Oberleitung des Ver-
waltungsrats gehört. Die Rolle des Ver-
waltungsrates wird sich aber in den
meisten Fällen auf übergeordnete Richt-
linien, einen konzeptionellen Rahmen
und auf Genehmigungen konzentrieren
und die Ausführung des Risikomanage-
ments dem Management überlassen.
Das Management sollte für die Ausle-
gung, die regelmässige Anpassung, die
Durchführung und die Überwachung
des Risikomanagements als voll verant-
wortlich gelten. Dadurch wird der stark
operative Charakter des Risikomanage-
ments ersichtlich. Es wäre deshalb nicht
richtig, beim Versagen einer internen
Kontrolle die Verantwortung sogleich
beim Verwaltungsrat zu suchen. Auch
wäre es verfehlt, die Verantwortung für
das Risikomanagement bei der Inter-
nen oder gar bei der externen Revision
anzusiedeln. Risikomanagement ist eine
Linien- und nicht eine Stabsaufgabe.
Das operative Management wird des-
halb auch regelmässig als die verant-
wortliche Stelle für das Risikomanage-
ment angesehen.

Beispielsweise ist der Verwaltungsrat
der UBS für die Genehmigung der Ri-
sikomanagement- und Kontrollprinzi-
pien und sind diverse Management-Po-
sitionen für die Bewirtschaftung der
Risiken verantwortlich [10].

Im Entwurf zum neuen Rechnungs-
legungsrecht «RRG» bleibt das Risi-
komanagement unerwähnt. Einzig ist
gemäss RRG im Anhang der Jahres-
rechnung offenzulegen, wie Risiken
aus Derivaten überwacht werden (Art.
33 Abs. 3).

Anders ist dies bei den Banken: Da
diese im Anhang der Jahresrechnung
Erläuterungen zum Risikomanage-
ment geben müssen, ist das Risikoma-
nagement ein bankengesetzliches Er-
fordernis. Auch bestehen, wie erwähnt,
Richtlinien der Bankiervereinigung zu
diesem Thema.

Im Ausland [11] ist die Entwicklung
weiter fortgeschritten. In Deutschland
hat der Vorstand gemäss KonTraG
für ein «angemessenes Überwachungs-
system» zu sorgen. Die London Stock
Exchange verlangt ab Ende 2000, dass
dort kotierte Firmen ein angemessenes
internes Kontrollsystem unterhalten,

welches der Verwaltungsrat über-
wachen muss. «The Board should main-
tain a sound system of internal con-
trol».

5. Der Nutzen des risikoorien-
tierten Prüfungsansatzes für
das geprüfte Unternehmen

In anderen Beiträgen dieses «Treu-
händers» ist umfassend dargelegt, dass
der moderne Prüfungsansatz heute auf
einer Risikoorientierung basiert, wobei
in erster Linie die Geschäftsrisiken
des Geprüften und erst in zweiter Linie
das eigene Prüfungsrisiko analysiert
werden.

Der Hauptnutzen, welchen der Ge-
prüfte aus diesem Prozess ziehen kann,
besteht darin, dass die Revisionsstelle
dem Kunden in der Regel festgestellte
Schwachstellen aus der Risikoanalyse
mittels eines sog. Management Letters
mitteilt. Obwohl diese Feststellungen
nur in den vom Prüfer gewählten Prüf-
feldern gemacht worden sind und auf
durchaus subjektiv bestimmten Prü-
fungsschritten gründen, können sie dem
Kunden wertvolle Hinweise geben. Die
Abgabe eines Management-Letters ist
nur in besonderen Fällen, insbeson-
dere bei Gesetzesverstössen, obligato-
risch, ansonsten freiwillig. Bei den mei-
sten Prüfungsgesellschaften ist dieser
aber verbreitet und im Prüfungsmandat
inbegriffen.

Wenn ein Prüfer ein Risiko erkennt,
das möglicherweise der geprüften Un-
ternehmung (noch) nicht bekannt ist,
wird er dies der Unternehmung auf an-
gepasste Weise, öfters auch nur münd-
lich, mitteilen.

Obwohl dies nicht unmittelbar zu
seinen gesetztlichen Aufgaben gehört,
wird der Prüfer den Kunden auch in
Bezug auf die Problematik und die
Notwendigkeit des Risikomanagements
sensibilisieren. Es gibt sogar Prüfungs-
gesellschaften, die das Vorhandensein
eines Risikomanagements beim Kunden
als Voraussetzung ansehen und dieses
verlangen. Die Unternehmung soll in
der Lage sein, die wesentlichen Risiken
regelmässig und systematisch zu über-
wachen. Dies bezweckt den Schutz der

Unternehmung selbst, aber indirekt
natürlich auch eine Reduktion des Prü-
fungsrisikos. 

Prüfungsgesellschaften sind oft auch
in der Lage, ein Risikomanagement
beim Kunden einzuführen. Dies ist aber
sicherlich nicht Bestandteil und Gegen-
stand des Prüfungs-, sondern eines
Sonderauftrages. Da die Prüfungsge-
sellschaft dadurch die Kenntnis der
Unternehmung und ihrer Risikostruk-
turen nachhaltig verbessert, ergibt sich
für den Prüfer in der Regel kein Inter-
essenskonflikt oder Unabhängigkeits-
problem.

Ein anderer wesentlicher Vorteil des
Risikoansatzes für die geprüfte Unter-
nehmung ist die Tatsache, dass der Prü-
fer in aller Regel mehrere Unterneh-
mungen prüft und deswegen Erkennt-
nisse aus anderen Firmen einbringen
kann. Sehr oft sind allgemeine Er-
kenntnisse oder Risikokonturen (zum
Beispiel ein neues Gesetz) für mehrere
Branchen relevant. Die geprüfte Un-
ternehmung erhält dadurch wertvolle
Hinweise auf aktuelle Entwicklungen.
Diese Informationen einzubringen ist
aber für den Prüfer wiederum keine ge-
setzliche Auflage, sondern Dienst am
Kunden.

Die Anwendung des risiko- und somit
zukunftsorientierten Prüfungsansatzes
bedeutet, dass sich der Prüfer weniger
mit Detailprüfungen wie zum Beispiel
Rechnungskontrollen (die möglicher-
weise der Controller schon vorgenom-
men hat), sondern mit Zukunftsthemen
beschäftigt. Das Management erhält
auf diesem Weg einen Ansprechpartner,
der weniger Vergangenheitsbewälti-
gung betreibt, sondern sich mit den
aktuellen Themen, die die Zukunft der
Unternehmung beeinflussen, befasst.
Das Management und der Prüfer spre-
chen dieselbe Sprache. In Deutschland
ist der Prüfer seit 1998 sogar gesetzlich
verpflichtet, «seine Aufmerksamkeit
auf jene Probleme zu lenken, die für
die künftige Entwicklung des Unter-
nehmens bedeutsam sein können» [12].
Dadurch entsteht zweifellos eine quali-
tative Verbesserung der Prüfung, wel-
che dem Kunden zugute kommt.

Ein weiterer Bereich ist die Beratung
durch den Prüfer in Bezug auf die Aus-
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wirkungen der Rechnungslegung des
Kunden. Es ist Usanz, dass der Prüfer
Überlegungen anstellt, wie die finanzi-
elle Berichterstattung von Stakeholdern
interpretiert wird. Daraus können Pro-
bleme oder Risiken abgeleitet werden.
Dabei wird der Prüfer einen Beitrag
leisten, solche Risiken zu reduzieren
oder zu kontrollieren. Sehr oft ist sich
ein Hauptaktionär einer KMU gar
nicht bewusst, welchen Einfluss diese
oder jene Rechnungslegung haben
kann. Hier kann der Prüfer aufklären
und Mehrwert schaffen.

Was das Risiko, dass eine Jahresrech-
nung nicht mit dem Gesetz oder den
Statuten übereinstimmt, betrifft, hat der
Prüfer die gesetzliche Aufgabe, eine
Prüfung vorzunehmen und einen Be-
richt abzugeben. In diesem Sinne leistet
er einen wesentlichen Beitrag zur Risi-
koerkennung und -reduzierung im Be-
reich der Rechtmässigkeit.

6. Risikoansatz
Wesentlich ist, dass die Unternehmung
eine Risikostrategie (Synonyme: Risi-
kopolitik, Risikokonzept, Risikomo-
dell, Risikomanagement Prozess, Bu-
siness Risk Management u.v.a.m.) be-
sitzt und diese konsequent, aber auch
pragmatisch umsetzt und überwacht.

Wie die Unternehmung die Risiko-
strategie konkret umsetzt, ist nicht Ge-
genstand dieses Beitrags. Insofern sei
auf die diesbezügliche Literatur ver-
wiesen [13]. Auch ist es Tatsache, dass
die Einführung eines integralen Risiko-
prozesses ein komplexes Projekt dar-
stellt, bei dem in jedem Fall die indivi-
duellen Besonderheiten berücksichtigt
werden müssen.

Bei der Einführung der Risikopolitik
sollen aber aufgrund der hektischen
Veränderungszyklen vermehrt Visionen,
Grundsätze und Verhaltensregeln an-
statt Anweisungen verankert werden.
Risiken mittels Kontrollen in Form
von direkten Anweisungen zu überwa-
chen, hat den Nachteil, dass diese bei
Risikoveränderungen zu starr und so-
mit rasch obsolet sind. Eng mit der Ri-
sikokontrolle verbunden ist auch der
Aus- und Weiterbildungsansatz. Je bes-
ser die Mitarbeiter ausgebildet und mit
den Risiken der Firma vertraut sind,
desto stärker ist die gesamte Risiko-
kontrolle.

Da die Risikopolitik und die damit
verbundenen Grundsätze, Abläufe und
Kontrollen wesentliche Kosten verur-
sachen, ist es sehr wichtig, dass die Un-
ternehmung die Kosten-Nutzen-Rela-
tion beachtet. Obschon stets neue Risi-
ken auftauchen und auch in die

Risikopolitik eingebettet werden sol-
len, ist es eine Tatsache, dass Risiken
der Vergangenheit vielleicht heute
gar nicht mehr relevant sind. Risiken
entfallen oder vermindern sich auch
deshalb, weil die Unternehmung ge-
lernt hat, mit ihnen umzugehen. Jede
Unternehmung sollte deshalb auch be-
dacht sein, veraltete Kontrollen ausser
Kraft zu setzen. Der Grundsatz könnte
lauten: «Für jede neue Kontrolle elimi-
nieren wir eine alte». Zum Beispiel
kann sich in einer Firma herausstellen,
dass die bisher ausgeführte Kontrolle
von Stempelkarten in der Unterneh-
mung aufgrund eines neuen projektori-
entierten Bonussystems gar nicht mehr
nötig ist und deshalb aufgegeben wer-
den kann.

7. Konkrete Vorschläge
zur Risikokontrolle

Mit den nachfolgenden Vorschlägen
soll keinerlei Anspruch auf Systematik
und Vollständigkeit erhoben werden.
Ziel ist es, dem Leser einige praktische
Hinweise zu geben, welche Massnah-
men eine Unternehmung ergreifen
kann, um ihre Risiken zu erkennen,
zu bewirtschaften und zu kontrollieren.
Dabei verstehen sich die Vorschläge
insbesondere für überschaubare Ver-
hältnisse, zum Beispiel in KMU, und
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für die oben dargestellte Entwicklung
der Risiken in der heutigen Geschäfts-
welt.

– Der wichtigste Punkt sei hier noch-
mals erwähnt: Definition einer umfas-
senden und dokumentierten Risiko-
strategie (Risikoerkennung, -katego-
risierung und -bewertung, -bewirt-
schaftung, d. h. -vermeidung, -ver-
minderung, -Überwälzung, -Kontrolle
und Überwachung der Risiken). Da-
bei müssen vor allem diejenigen Ri-
siken, die eine hohe Schadenshöhe
beinhalten, mit Priorität behandelt
werden.

– Verfassen und regelmässiges Nach-
führen eines Business-Plans. Die Be-
schreibung der Risiken ist wichtiger
Bestandteils eines Business-Plans.
Dieser hat den hauptsächlichen Vor-
teil, dass sich die leitenden Stellen
mit der Strategie, den Zielen und der
Zielerreichung auseinandersetzen und
somit die Erfolgschancen nachhaltig
erhöhen. Als Nebenprodukt be-
schäftigt man sich dabei auch mit den
Unternehmungsrisiken.

– Konstituierung eines kompetenten,
professionellen, verantwortungsbe-
wussten Verwaltungsrates. Noch zu
oft wird darauf in kleineren Verhält-
nissen aus sogenannten Kostengrün-
den verzichtet, und der Verwaltungs-
rat, die Geschäftsleitung und der Ak-
tionär sind ein- und dieselbe Person.
Dadurch fehlt in der Unternehmung
aber die notwendige Distanz vom
operativen Geschehen.

– Bei grösseren Unternehmungen und
grösseren Verwaltungsräten können
sog. Audit Committees eingerichtet
werden, welche die Zusammenarbeit
mit den Prüfern seitens des Verwal-
tungsrates intensivieren und so ver-
bessern.

– Wahl einer externen Revisionsstelle,
die den risikoorientierten Prüfungs-
ansatz praktiziert. Es gibt noch zahl-
reiche Prüfer, die nach altem Muster
und aufgrund extensiver Detailprü-
fungen vorgehen.

– Die Schaffung einer Internen Revi-
sion scheint für die meisten KMU-
Unternehmungen aus Kostengründen
nicht möglich. Dabei können aber
Controlling-Tätigkeiten, die zum Bei-
spiel der Finanzchef ausführt, eine
ähnliche Funktion erfüllen. Ausser-
dem kann die Firma interne Revi-

sionsleistungen auch gezielt einkau-
fen. Dies ist noch recht selten der
Fall, ausser es sei gesetzlich vorge-
schrieben wie bei Banken oder Ef-
fektenhändlern.

– Obwohl dies den integralen Ansatz
nicht ersetzt, kann die Bildung einer
Risikokontroll-Einheit bei einzelnen
Unternehmungen sinnvoll sein. Auch
können Gremien wie sog. Risk Com-
mittees geschaffen werden (wie bei-
spielsweise bei Banken anzutreffen).
Bei den Banken oder grösseren Kon-
zernen bestehen auch sog. Compli-
ance-Abteilungen oder ein Compli-
ance Officer, welche die Einhaltung
der Gesetze und sonstigen Vorschrif-
ten und behördlichen Auflagen über-
wachen.

– Um das Verständnis für gewisse Ri-
siken oder Risikostrukturen in der
Belegschaft auf breiter Basis aufzu-
bauen, sind Ausbildungs- und Wei-
terbildungskurse von Nutzen.

– Absicherung mittels Versicherungs-
produkten. Es ist erstaunlich, welche
Arten von Versicherungsleistungen
heute zur Absicherung von Geschäfts-
risiken eingekauft werden können.
Hier ist eine regelmässige Anfrage
beim Versicherer oder Versicherungs-
broker zu empfehlen. In gewissen
Fällen kann die Versicherung oder
Absicherung auch mittels Finanz-
produkten erfolgen (Hedging). 

– Outsourcing: Im gleichen Sinne der
Überwälzung von Risiken auf Dritte
kann ein Outsourcing dem Unter-
nehmen dazu verhelfen, bei seinem
Kerngeschäft und somit bei seinen
eigentlichen Geschäftsrisiken zu
bleiben;

– Sicherheitsvorkehrungen: Wichtig ist
nebst der physischen Sicherheit der
Räumlichkeiten vor allem die Sicher-
heit der EDV allgemein und spezi-
fisch der Internet- und E-Mail-Appli-
kationen.

– Das Risikoreporting an die Firmen-
leitung und die entsprechende Sensi-
bilisierung des Personals durch diese
sind von zentraler Wichtigkeit. Das
Risikoreporting an die Geschäftslei-
tung und den Verwaltungsrat sollte
nicht in allzu kurzen und regelmässi-
gen Abständen erfolgen, denn sonst
fühlen sich die verantwortlichen
Stellen zu sehr entlastet. 

– Benchmarking und Best Practice-
Vorgehen: Das heisst, mittels ent-

sprechender Analysen den Vergleich
mit den (besten) Mitbewerbern an-
streben. Mitwirkung in Branchenver-
bänden, um unter Umständen eine
gewisse Isolierung zu vermeiden.

– Einführung eines Krisenmanage-
ment-Prozesses und Professionalisie-
rung der Public-Relations-Funktion,
deren Wichtigkeit und Wirkung von
den KMU regelmässig stark unter-
schätzt werden.

– Pragmatische Vorgehensweise, Ver-
meidung von Formalismus und mög-
lichst wenig «Papier», dafür ausgie-
bige Information durch das Manage-
ment. So verstehen die Mitarbeiter,
auf welche Weise und mit welchen
Risiken das Unternehmen Umsätze
und Erträge erwirtschaften kann und
welche Risiken dazu oder nicht dazu
gehören. Dann werden sie auch einen
Beitrag dazu leisten, dass die Unter-
nehmensziele erreicht werden.
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